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Vorschriften zur Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln, die in den Niederlanden lose Pflanzkartoffeln beladen.

I. Anwendung

1. Diese Vorschrift gilt für alleTransportmittel, die in den Niederlanden lose Pflanzkartoffeln beladen. 
II. Ort 

1. Das Reinigen und Desinfizieren der Ladefläche findet in den dafür vorgesehenen speziellen Reinigungs- und Desinfizierungsstandorten statt. Diese Standorte werden auf der Internetseite der NAO (niederländische Kartoffelorganisation) aufgelistet. (www.nao.nl). 

III. Vorschriften zur Reinigung der Ladefläche

1. Die Reinigung findet systematisch in einer logischen Reihenfolge von Arbeitsschritten statt, wobei von oben nach unten und von innen nach außen vorgegangen wird. 

2. Die Reinigung geschieht auf sorgfältige und ordnungsgemäße Weise, wofür der entsprechend notwendige Zeitaufwand investiert wird. 

3. Eine sorgfältige und ordnungsgemäße Reinigung besteht aus folgenden aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten: 

1. Entfernen von grobem Schmutz und Abfall wie etwa Kartoffelresten oder Erde, sodass die Ladefläche sauber zum Desinfizieren ist;

2. Entfernen von feinerem Schmutz oder Fett, vorzugsweise durch Anwendung von Reinigungsmitteln auf allen Oberflächen; 

3. Entfernen von abgeriebenen Schmutz- und Fettresten und dem Reinigungsmittel durch Abspülen von allen Oberflächen, vorzugsweise mit Wasser mit einer Temperatur von mindestens 70ºC. 

IV. Vorschriften zur Desinfektion der Ladefläche

1. Die Desinfektion findet erst nach der ordnungsgemäßen Reinigung und Entfernung von allen Abfall- oder Fettresten statt.  

2. Vor der Anwendung des Desinfektionsmittels wird alles überschüssige Wasser entfernt. 

3. Die Desinfektion wird mit den im 1962 verabschiedeten Bekämpungsmittelgesetz zugelassenen Desinfektionsmitteln durchgeführt (Beilage I). 

4. Alle Desinfektionsmittel werden nach den Vorgaben der Gebrauchsanweisung verwendet. 

5. Der persönliche Schutz von den bei der Desinfektion anwesenden Personen wird sorgfältig beachtet. 

6. Die Desinfektion findet systematisch in einer logischen Reihenfolge von Arbeitsschritten statt, wobei von oben nach unten und von innen nach außen vorgegangen wird. 

7. Die Desinfektionslösung wird in großen Tropfen und mit leichtem Druck auf die zu desinfizierenden Oberflächen aufgetragen, sodass alle Oberflächen der Ladefläche mit dem Mittel bedeckt sind.  

8. Nach der vorgeschriebenen Zeit zur Einwirkung - falls die Gebrauchsvorschriften des angewendeten Desinfektionsmittels dies im Zusammenhang mit der Sicherheit von Mensch oder Tier vorsieht - die Oberflächen mit Wasser abspritzen, sodass kein Desinfektionsmittel zurückbleibt, dass möglicherweise in Berührung mit den Pflanzkartoffeln kommen könnte.   

V. Versiegelung 

1. Nach der Reinigung und Desinfektion wird/werden die Ladefläche(n) mit nummerierten Siegeln von einem Mitarbeiter des Reinigungsstandortes versiegelt.
2. Die Versiegelung wird an der Öffnung vorgenommen, wo die Pflanzkartoffeln abgeladen werden. 
3. Beim Abladen zertrennt der Empfänger die Siegel und bewahrt diese auf. 

VI. Registration

1. Die NAO teilt an die angeschlossenen Reinigungs- und Desinfektionsstandorte die nummerierten Siegel aus. Auf diese Weise kann die Registration jedes  Transportes vollzogen werden.  

2. Die Nummern der Siegel werden beim Beladen auf dem Frachtbrief angegeben.

3. Der Prüfungsdienst PD (Plantenziektenkundige Dienst) kann mit Hilfe der NAO-Registration und der Ausgabe der Siegel und Siegelnummer(n) auf den Frachtbriefen verfolgen, wann, wo und durch wen der Transporter gereinigt und desinfiziert wurde.  

VII. In Kraft Tretung

1. Das Protokoll tritt mit Eingang der Saison 2002/2003 in Kraft.
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